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RS UVS Karnten 1996/03/05 KUVS-
293/5/96

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 05.03.1996

Rechtssatz
Aus dem Umstand der blofRen Nichtvorlage der Bestatigung allein 133t sich ein stichhaltiger Beweis dafur, dald es dem

Lenker an der geforderten fachlichen Befahigung fur die Betreuung von Schlachttieren wahrend des Tiertransportes
tatsachlich gefehlt hat, nicht fihren. Zum 7.8.1995 war der Lenker gemalR § 7 Abs 2 der Tiertransport-
Ausbildungsverordnung, BGBI 427/95, nicht verpflichtet eine solche Bestatigung mitzufiihren (Einstellung des

Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1996/03/05 KUVS-293/5/96
	JUSLINE Entscheidung


